
Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22.07.2025 in Verbindung mit § 16 des 
Feu-erwehrgesetzes (FwG) in der Fassung vom 02. März 
2010, zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Februar 2025 
hat der Gemeinderat der Stadt Waldkirch am 23.12.2025 
folgende Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich 
tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Waldkirch 
beschlossen:

§ 1 Entschädigung für Einsätze
(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen 
Feuerwehr Waldkirch erhalten für Einsätze und Maßnahmen 
der Brandschutzerziehung auf Antrag ihre notwendigen 
Auslagen und ihren nachgewiesenen Verdienstausfall als 
Aufwandsentschädigung ersetzt. Bei Vorliegen einer Frei-
stellung nach § 15 Absatz 1 Satz 1 FwG kann der Angehörige 
der Freiwilligen Feuerwehr Waldkirch seine Ansprüche nach 
Satz 1 an seinen Arbeitgeber rechtsgeschäftlich abtreten. 
Selbstständige haben Ihren Verdienstausfall dem Grunde 
und der Höhe nach zu belegen. 
(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der tatsächlichen 
zeitlichen Inanspruchnahme (gerechnet ab dem Zeitpunkt 
der Alarmierung bis zur Wiederherstellung der Arbeitsbereit-
schaft einschließlich angeordneter Ruhezeiten) zugrunde 
zu legen. Angefangene Stunden werden auf volle Stunden 
aufgerundet. 
(3) Dauert ein Einsatz über vier Stunden, hat die Gemeinde 
gemäß § 16 Absatz 1 Satz 4 FwG einen Erfrischungszuschuss 
in Form von Naturalien zu leisten.

§ 2 Entschädigung für Aus- und Fortbildungsver-
anstaltungen
(1) Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 
werden auf Antrag der nach-gewiesene Verdienstausfall nach 
§ 1 Absatz 1 sowie die notwendigen Auslagen ersetzt. 
(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der Aus- und Fort-
bildungsveranstaltung vom Unterrichtsbeginn bis  -ende 
zugrunde zu legen. Angefangene Stunden werden auf 
volle Stunden aufgerundet. Bei Aus- und Fortbildungs-
veranstaltungen außerhalb des Stadtgebietes gilt für die 
Berechnung der Zeit der Beginn bzw. das Ende der Reise. 
Maximaler Abrechnungszeitraum ist die tägliche Regelarbeits-
zeit plus eine Stunde. 
(3) Bei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen außerhalb des 
Stadtgebietes erhalten die ehrenamtlich tätigen Angehörigen 
der Freiwilligen Feuerwehr Waldkirch neben der Ent-
schädigung nach Absatz 1 eine Erstattung der Fahrkosten 
der zweiten Klasse oder eine Wegstrecken- und Mitnahme-
entschädigung in entsprechender Anwendung des Landes-
reisekostengesetzes in seiner jeweiligen Fassung, sofern 
nicht von Dritten eine Erstattung erfolgt oder ein Fahrzeug 
der Freiwilligen Feuerwehr Waldkirch genutzt werden kann. 
(4) Die Kosten für die Erlangung und Verlängerung von für 
den Feuerwehrdienst erforderlichen Führerscheinen werden 
auf Antrag und Nachweis erstattet. 
(5) Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungslehrgängen 
nach der VwV-Feuerwehrausbildung erhalten die Teilnehmer 
nach erfolgreich abgeschlossenem Lehrgang einen pauschalen 
Auslagenersatz in Höhe von 1,00 € pro Unterrichtsstunde.

§ 3 Brandsicherheitswache/Wach- und Bereitschafts-
dienst
(1) Für den Dienst im Rahmen einer angeordneten Brand-
sicherheitswache gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 2 FwG erhalten die 
ehrenamtlich Tätigen der Freiwilligen Feuerwehr Waldkirch 
eine Entschädigung in Höhe von 50 % des Stundensatzes ent-
sprechend der Nr. 2.1 des Kostenverzeichnisses für Leistungen 
der Feuerwehr der Stadt Waldkirch in der jeweils gültigen 
Fassung.
(2) Für angeordnetem Wachdienst im Feuerwehrhaus wird eine 
Entschädigung in Höhe von 5,00 €/Stunde, für angeordneten 
Bereitschaftsdienst (ohne Präsenzpflicht im Feuerwehrhaus) 

eine Entschädigung in Höhe von 3,00 €/Stunde gewährt. 
Angefangene Stunden werden kaufmännisch ab- bzw. auf-
gerundet. Ein hierbei tatsächlich entstehender Verdienstaus-
fall wird analog zu § 1 Absatz 1 bzw. zu § 5 ersetzt. 
(3) Wird während des Dienstes nach § 3 Absatz 2 Einsatzdienst 
geleistet, bestehen die Entschädigungen gemäß § 1 Absatz 
1 bzw. § 5 und § 3 Absatz 2 nebeneinander. 

§ 4 Zusätzliche Entschädigung
(1) Die nachfolgend genannten ehrenamtlich tätigen 
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Waldkirch, die durch 
ihre Tätigkeit über das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst 
leisten, erhalten eine zusätzliche Entschädigung im Sinne des 
§ 16 Absatz 2 FwG als Aufwandsentschädigung:
Feuerwehrkommandant	 1.250,00 €/Monat
1. Stellvertretender Feuerwehrkommandant	250,00 €/Monat
2. Stellvertretender Feuerwehrkommandant 	125,00 €/Monat
Pressesprecher Gesamtfeuerwehr	 50,00 €/Monat
Abteilungskommandant Waldkirch	 300,00 €/Monat
Stellv. Abteilungskommandant Waldkirch	100,00 €/Monat
Abteilungskommandant Kollnau 	 150,00 €/Monat
Stellv. Abteilungskommandant Kollnau	 50,00 €/Monat
Abteilungskommandant Buchholz	 100,00 €/Monat
Stellv. Abteilungskommandant Buchholz	 35,00 €/Monat
Abteilungskommandant Siensbach	 75,00 €/Monat
Stellv. Abteilungskommandant Siensbach	 25,00 €/Monat
Abteilungskommandant Suggental	 75,00 €/Monat
Stellv. Abteilungskommandant Suggental	 25,00 €/Monat
Leiter Jugendfeuerwehr	 75,00 €/Monat
Stellv. Leiter Jugendfeuerwehr	 25,00 €/Monat
Leiter Kinderfeuerwehr	 75,00 €/Monat
Schriftführer Gesamtwehr/Abteilungen	 25,00 €/Monat
Kassenwart Gesamtwehr/Abteilungen 	 25,00 €/Monat
Jugendgruppenleiter	 20,00 €/Monat
Betreuer Kinderfeuerwehr	 20,00 €/Monat
Leiter Altersabteilung	 25,00 €/Monat
Anmerkung:
Aus Vereinfachungsgründen wurde nur die männliche Form 
in der Funktionsbezeichnung verwendet.  
(2) Die nachfolgend genannten ehrenamtlich tätigen 
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Waldkirch leisten 
aufgrund Ihrer Tätigkeiten als Fachbereichsleiter beziehungs-
weise als bestellte Zugführer Feuerwehrdienst über das 
übliche Maß hinaus und erhalten daher eine zusätzliche 
Entschädigung im Sinne des § 16 Absatz 2 FwG als Aufwands-
entschädigung: 
Fachbereichsleiter IuK	 100,00 €/Jahr
Fachbereichsleiter Drohne	 100,00 €/Jahr
Fachbereichsleiter Atemschutz	 100,00 €/Jahr
Fachbereichsleiter ABC	 100,00 €/Jahr
Fachbereichsleiter Führungsgruppe	 100,00 €/Jahr
Fachbereichsleiter Brandschutzerziehung 	 100,00 €/Jahr
Fachbereichsleiter Wasserrettung	 100,00 €/Jahr
Fachbereichsleiter EHRT	 100,00 €/Jahr
Fachbereichsleiter Social Media	 100,00 €/Jahr
Fachbereichsleiter Wald-/Vegetationsbrand	 100,00 €/Jahr
Bestellter Zugführer (derzeit nur Abt. Waldkirch)	100,00 €/
Jahr
Anmerkung:
Aus Vereinfachungsgründen wurde nur die männliche Form 
in der Funktionsbezeichnung verwendet.  
(3) Die in Absatz 1 genannten Aufwandsentschädigungen 
werden monatlich, die in Absatz 2 ausgewiesenen Aufwands-
entschädigungen werden jährlich zum 01. Juli eines jeden 
Jahres ausbezahlt.  

§ 5 Entschädigung für haushaltsführende Personen
Für Personen, die keinen Verdienst haben und den Haushalt 
führen (§ 16 Absatz 1 Satz 3 FwG) sind die §§ 1 bis 3 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass als Verdienstausfall das ent-
standene Zeitversäumnis gilt. Als Entschädigung wird neben 
den notwendigen Auslagen eine Entschädigung in Höhe 
von 15,00 Euro/Stunde gewährt. Als Berechnungsgrundlage 

dient eine angenommene Arbeitszeit an Werktagen außer 
Samstagen zwischen 07:00 und 17:00 Uhr. § 1 Absatz 2 und 
§ 2 Absatz 2 finden entsprechende Anwendung. 

§ 6 Freiwilligkeitsleistungen
(1) Die Gemeinde hat die Möglichkeit, den ehrenamtlich 
tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Waldkirch 
finanzielle Unterstützung, insbesondere zur Erholung, Auf-
rechterhaltung und Wiederherstellung ihrer persönlichen 
Leistungsfähigkeit zu gewähren (vgl. § 16 Ab-satz 7 FwG). 

(2) Als Anerkennung der im zurückliegenden Jahr geleisteten 
Dienste erhält jeder ehrenamtlich tätige Angehörige der 
Freiwilligen Feuerwehr Waldkirch einen Betrag in Höhe von 
150,00 € als Aufwandsentschädigung für eine Teilnahme an 
mindestens 50 Prozent der angesetzten Übungseinheiten 
(Proben). Nimmt ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der 
Freiwil-ligen Feuerwehr Waldkirch an 75 Prozent oder mehr 
der angesetzten Übungseinheiten (Proben) teil, wird ein 
Betrag in Höhe von 200,00 € als Aufwandsentschädigung 
ausbezahlt. Angesetzte Sonderproben in den Fachgruppen 
werden berücksichtigt.  

(3) Die Teilnahmehäufigkeit an den Übungseinheiten ist durch 
den Abteilungskommandanten der jeweiligen Abteilungen 
nach Abschluss des Kalenderjahres für jeden ehrenamtlich 
tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Waldkirch 
schriftlich zu bestätigen. Die Auszahlung des Betrages erfolgt 
zum 01. Juli eines jeden Jahres. 

(4) Die Stadt Waldkirch gewährt jedem ehrenamtlich tätigen 
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Waldkirch auf 
Antrag einen Zuschuss zur Mitgliedschaft beim Anbieter 
Hansefit in analoger Höhe der an Bedienstete der Stadt 
gewährten Förderung. Ein Widerruf dieses Zuschusses ist 
jederzeit möglich.

(5) Zudem leistet die Stadt Waldkirch eine jährliche Zahlung 
in Höhe von 7.000,00 € als Zuschuss für die Kameradschafts-
kasse der Gesamtfeuerwehr. 

§ 7 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig wird 
die Fassung der Satzung über die Entschädigung der ehren-
amtlich tätigen Angehörigen der Feuerwehr Waldkirch 
(Feuerweh-rentschädigungssatzung) vom 19.12.2018 außer 
Kraft gesetzt.

Waldkirch, den 17.12.2025 

Michael Schmieder
Oberbürgermeister

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- 
oder Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung 
ist nach § 4 Abs. 4 der GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Stadt 
Waldkirch geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist 
verstreichen lässt, ohne tätig zu werden, kann eine etwaige 
Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind oder der Oberbürgermeister dem Beschluss 
nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat 
oder vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder eine dritte Person die Ver-
letzung gerügt hat.

Stadt Waldkirch
Landkreis Emmendingen

Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehr Waldkirch nach § 16 FwG 

(Feuerwehr-Entschädigungssatzung - FwES)
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Das Generationenbüro im Rathausinnenhof der Stadt Waldkirch bietet
zahlreichen Institutionen Raum für soziale Beratung in verschiedenen Le-
benslagen. Zu den Beratungszeiten ist das Generationenbüro auch unter
der Telefonnummer 07681 / 404 232 zu erreichen. Die Postanschrift lautet:
Marktplatz 1-5, 79183 Waldkirch.
AGJ Obdachlosenberatung
Freitag von 10 bis 12 Uhr. Am 26. Dezember findet keine Beratung statt.
BDH Bundesverband Rehabilitation
Donnerstag von 14 bis 17.30 Uhr sozialrechtliche und sozialmedizinische
Beratung für Mitglieder und Interessierte nach Vereinbarung unter der Te-
lefonnummer 07681 / 2091789 - auch außerhalb der Sprechzeiten. Am
25.12. und 1.1.2026 finden keine Beratungen statt.
Beirat für Menschen mit Behinderung
Allgemeine Beratung jeden 2. und 4. Montag im Monat von 10 bis 11 Uhr.
Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung für Menschen mit Behinde-
rung (EUTB)
Die EUTB berät nach dem Grundsatz „Eine für alle“ zu Fragen, die sich für
Menschen mit Behinderung und deren Angehörige stellen. Die Beratung
ist kostenfrei.
Kontakt: EUTB Lebenshilfe KV Emmendingen e.V., Karl-Friedrich-Str. 68/1,
79312 Emmendingen, 07641/93341-214 oder eutb@lebenshilfe-emmendin-
gen.de
Außensprechstunde in Waldkirch, Elzach, Herbolzheim und Endingen
möglich. Termine nur nach vorheriger Vereinbarung.
Vom 22.12. bis 9.01.2026 finden keine Beratungen statt.
Jobcenter Landkreis Emmendingen
Jeden Mittwoch von 13 bis 15.30 Uhr können Kurzanliegen geklärt und Un-
terlagen abgegeben werden. Es findet keine Beratung hinsichtlich Arbeits-
vermittlung oder Leistungsbezug statt.
Am 24.12.25 und am 31.12.25 finden keine Beratungen statt.
Pflegestützpunkt Landkreis Emmendingen
Der Pflegestützpunkt bietet für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis
EmmendingeneinneutralesundkostenlosesBeratungsangebot fürgesetz-
lich versicherte Pflegebedürftige, Angehörige und Interessierte aller Al-
tersgruppen rund um das Thema Pflege, Betreuungs- und Entlastungsmög-
lichkeiten. Die Beratungen erfolgen telefonisch oder persönlich im Pflege-
stützpunkt Emmendingen, in den Außensprechzeiten oder beim Hausbe-
such.
Außensprechstunde im Generationenbüro in Waldkirch montags von 12
bis 16 Uhr und nach Terminvereinbarung. Kontakt: Frau Schöpflin
07641/4513096, E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de
Am 29.12. findet keine Beratungen statt.
Sozialverband VdK/Sozialrechtsberatung
Sozialrechtsberatung alle zwei Monate dienstags von 9 bis 12.30 Uhr. Die
TerminekönnendemAushangamGenerationenbüroentnommenwerden
oder per Telefon unter 0761 / 504490 erfragt werden.
Sozialverband VdK/ Ortsverband Waldkirch
Allgemeine Beratung jeden Dienstag von 16.30 bis 19 Uhr nach telefoni-
scher Vereinbarung unter der Telefonnummer 07681 / 4742305.
Am 23.12., 30.12. und 6.1.2026 finden keine Beratungen statt.
Stadtseniorenrat Waldkirch e.V.
Beratung für Seniorinnen und Senioren mittwochs von 10 bis 12 Uhr.
Einmal im Monat Beratung der Kirchlichen Sozialstation St. Elisabeth e.V.
im Rahmen der Sprechstunde des Stadtseniorats von 11 bis 12 Uhr.
Am 24.12. und 31.12. finden keine Beratungen statt.

Befliegung zur Solarpotenzialmessung

Das Team Energie Zukunft, Klimaschutzagentur des Landkreis Emmendin-
gen, arbeitet ab sofort mit der Beratungsfirma SolarHub zusammen, um den
Ausbau der Solarenergie im Landkreis zu unterstützen.
Erster Schritt ist die Durchführung einer Drohnenbefliegung im Landkreis,
welche aktuell bis zum 28.02.2026 durchgeführt wird und zur Erstellung
einer umfassenden detaillierten Energiesimulation dient. Dabei werden alle
relevanten Daten mit größter Sorgfalt und unter strenger Einhaltung des Da-
tenschutzes erhoben. Die so erstmalig gewonnenen Informationen dienen
als Grundlage um Bürgerinnen und Bürger passgenau zur optimierten Nut-
zung von Photovoltaik zu beraten. Das kostenlose und individuelle Angebot
der Erstberatung durch die Klimaschutzagentur beinhaltet auch die Poten-
ziale für Wärmepumpen und Elektromobilität. Buchbar sind diese unter:
www.Team-Energie-Zukunft.de
Für Rückfragen und weitere Informationen zur Befliegung steht das Team
von SolarHub telefonisch unter 0761 / 87003418 oder per E-Mail an exper-
te@solarhub24.de zur Verfügung.

docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117

Sie sind akut erkrankt und erreichen Ihren Arzt oder Ihre Ärztin nicht? Unter
www.docdirekt.de bekommen Sie rund um die Uhr eine medizinische Erst-
einschätzung, also wie dringend Hilfe benötigt wird und welches Versor-
gungsangebot zur Verfügung steht. Dieses digitale Angebot ergänzt den
116117-Patientenservice. Wie funktioniert docdirekt? Rufen Sie www.docdi-
rekt.de auf und geben Ihre Postleitzahl ein. Danach werden Sie zur medizi-
nischen Ersteinschätzung (SmED) weitergeleitet, die Beschwerden und Vor-
erkrankungen abfragt. Anschließend erhalten Sie eine fundierte Handlungs-
empfehlung – wie schnell und wo Sie behandelt werden sollten. Bei Empfeh-
lung einer Videosprechstunde können Sie direkt im virtuellen Wartezimmer
Platz nehmen und sich von qualifizierten Tele-Ärzten und -Ärztinnen bera-
ten lassen. Was kostet der Service? Die medizinische Ersteinschätzung ist
kostenlos und ohne Registrierung möglich. Wird eine Videosprechstunde
durchgeführt, übernehmen für gesetzlich Versicherte die Krankenkassen die
Kosten. Aus diesem Grund sind bei der Anmeldung zur Videosprechstunde
auch Daten zur Versicherung anzugeben. Privatversicherte erhalten für die
ärztlicheBehandlungeineRechnungvomTele-Arzt. EinVersorgungsangebot
derKVBWdocdirekt ist einAngebotderderniedergelassenenÄrztinnenund
Ärzte, organisiert von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württem-
berg. Ziel ist, die telemedizinische Versorgung für die Bevölkerung in Baden-
Württemberg weiter auszubauen – digital, sicher und bedarfsgerecht.

Elzbrücke (L110) zwischen Sexau und Denzlingen drei Tage nur einspurig
befahrbar
Die Elzbrücke an der Landesstraße (L110) zwischen Sexau und Denzlingen
ist zwischen der letzten Novemberwoche und Mitte Dezember an drei Tagen
wegen einer Erkundungsbohrung für den Bau einer neuen Brücke nur ein-
spurig befahrbar, teilt das Regierungspräsidium Freiburg mit. Der Verkehr
wird per Ampel geregelt. Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) bittet um
Verständnis.
Umbau der Haltestellen in der Friedhofstraße
Ab Mittwoch, 7. Januar, beginnen die Arbeiten für den barrierefreien Umbau
der Haltestellen in der Friedhofstraße. Begonnen wird mit der Haltestelle
Fernmeldeamt für ca. 6 Wochen. Danach geht es weiter mit der Haltestelle
Friedhofstraße. Es werden in unmittelbarer Nähe Ersatzhaltestellen einge-
richtet.
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Geburtstage: Die Stadt Waldkirch gratuliert!

c Waldkirch (Kernstadt):
Gertrud Wagner (95), Ilka Menard (70), Georg Dederowski (80), Angelika
Grether (75)
c Kollnau:
Irena Wozniak (75), Corrado Travagli (80), Georg Fischer (75), Mihailo Petro-
vic (85)
c Buchholz:
Hans-Georg Martis (90), Suzanne Beaudet (70)
c Siensbach:
Hubert Schäfer (70).

Familiensonntag am 4. Januar

Am Sonntag, 4. Januar 2026, von 14 bis 16 Uhr können interessierte Familien
gemeinsammit ihrenKindernzueinembesonderenFamiliensonntag insElz-
talmuseum kommen und kreativ werden. Das Thema lautet dieses Mal „LE-
GO® - Figuren gestalten“. Die Besucher können dabei die LEGO® Figuren
aus der aktuellen Sonderausstellung „Von Träumen und Türmen Sehnsucht-
sorte aus LEGO® Steinen und anderen Klemmbausteinen“ lebendig werden
lassen. Sie gehen den Fragen nach: Wie sieht eure Lieblingsfigur aus? Wollt
ihr mal selber eine neue LEGO® Figur gestalten? Aus Pappe und Papier be-
geben sie sich auf Spurensuche und erfinden ein neues Mitglied der „Stein-
familie“! Die Teilnahme am Familiensonntag ist kostenlos. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.

Neue Ausstellung im Elztalmuseum „Von Träumen &
Türmen“

Das Elztalmuseum präsentiert bis zum 11. Februar eine neue Sonderausstel-
lung, die die kreative Welt der Klemmbau-Steine in den Mittelpunkt stellt.
Unter dem Titel „Von Träumen & Türmen – Sehnsuchtsorte aus LEGOsteinen
und Klemmbau-Steinen“ lädt die Ausstellung dazu ein, in fantasievoll gestal-
tete Miniaturwelten einzutauchen und die Vielfalt dieser besonderen Bau-
kunst neu zu entdecken.

Wahlhelfer gesucht!

Mit großen Schritten nähert sich die nächste Wahl des Landtags von Baden-
Württemberg am 8. März 2026. Für diese Wahl sucht die Stadt Waldkirch
schon jetzt Menschen, die bereit sind, sich ehrenamtlich als Wahlhelfer zu
engagieren. Interessierte werden gebeten, sich bis Freitag, 16. Januar, per E-
Mail bei der Wahlbehörde der Stadt Waldkirch zu melden: wahlen@stadt-
waldkirch. Es wird um die Angabe von Namen, Vornamen, Anschrift und
Telefonnummer gebeten.
Die Wahlhelfer werden am Wahltag in einem Wahllokal, in dem die Wähle-
rinnen und Wähler persönlich vor Ort ihre Stimme abgeben, im Schicht-
dienst eingesetzt oder sie zählen die Stimmen der Briefwahl eines Bezirks
aus. Jede Person, die die folgenden Voraussetzungen der Wahlberechtigung
erfüllt, darf auch Helfer werden: deutsche Staatsangehörigkeit, Vollendung
des 16. Lebensjahres am Wahltag, Erfüllung der Mindestwohndauer von drei
Monaten in der Bundesrepublik Deutschland sowie kein Wahlrechtsaus-
schluss.

Reduzierte Öffnungszeiten im Bürgerservice Buchholz

Aufgrund von Personalausfall müssen die Öffnungszeiten im Bürgerservice
in Buchholz bis voraussichtlich Anfang März reduziert bleiben. Der Bürger-
service Buchholz hat in diesem Zeitraum am Montag von 14 bis 18 Uhr und
am Dienstag von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet.

Schließzeiten über die Feiertage

Während der Feiertage bleiben das Rathaus Waldkirch sowie die Einrichtun-
gen von Mittwoch, 24. Dezember, bis einschließlich Donnerstag, 1. Januar
2026, für die Bürgerinnen und Bürger geschlossen. Die Verwaltung bittet,
dies zu beachten, und wünscht allen frohe Festtage. Ab Freitag, 2. Januar
2026, gelten dann wieder die üblichen Öffnungszeiten. Der offene Samstag
findet allerdings nicht am ersten Samstag im Monat statt, sondern verschiebt
sich auf Samstag, 10. Januar. Da hat der Bürgerservice wieder von 10 bis 12
Uhr geöffnet.

Weihnachtskonzert des Jugendblasorchesters

Alle Jahre wieder bringt das Jugendblasorchester (JBO) unter der Leitung von
Michael Schätzle festliche Stimmung in die Waldkircher Innenstadt. Am 24.
Dezember ab 17 Uhr laden die jungen Musikerinnen und Musiker alle Bürge-
rinnen und Bürger herzlich auf den Marktplatz ein, um gemeinsam die Vor-
freude auf die Weihnachtsfeiertage zu genießen. Bei Glühwein, heißem
Punsch und Musik können Besucherinnen und Besucher den Alltagsstress
hinter sich lassen und sich auf das bevorstehende Fest einstimmen. Das Ju-
gendblasorchester freut sich auf zahlreiche Gäste, die den Waldkircher
Marktplatz mit Leben und Weihnachtsstimmung füllen möchten.

Das neue Jahr mit Rücksichtnahme beginnen!

Das Jahresende steht bevor und damit auch die Silvesternacht mit ihren
Feierlichkeiten, dieviele Menschen mit Feuerwerk und Böllernverbinden.
In einem gemeinsamen Appell klären Oberbürgermeister, Fraktionsver-
treter und Blaulichtorganisationen noch einmal auf, dass das Abbrennen
pyrotechnischer Gegenstände - eines Silvesterfeuerwerks – in unmittelba-
rer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie
bei brandempfindlichen Gebäuden und Anlagen generell verboten ist. Zu-
sätzlich bitten sie um besondere Rücksichtnahme an folgenden weiteren
Punkten im Stadtgebiet, an denen es in der Silvesternacht zu besonders
belastenden Begleiterscheinungen kommen kann. Das sind der Markt-
platz, die Ignaz-Bruder-Straße, Teile der Emmendinger Straße, im Umfeld
des Schwarzwaldzoos sowie im Bereich von Flüchtlingsunterkünften.
„Lassen wir das neue Jahr gemeinsam friedlich, sicher und mit Rücksicht-
nahme aufeinander beginnen! Ein guter und respektvoller Umgang mit-
einander ist das beste Zeichen, das wir in dieser Nacht setzen können“, so
der gemeinsame Appell.

Die nächsten Gremiensitzungen finden erst wieder im neuen Jahr statt.

Medizinische Ersteinschätzung
Kreis Emmendingen.Die Kassenärzt-
liche Vereinigung Baden-Württem-
berg hat die digitale Versorgungs-
plattform www.docdirekt.de für Pa-
tienten in Betrieb genommen. Wer
akut erkrankt ist und seinen Arzt
nicht erreicht, bekommt unter
www.docdirekt.de rund um die Uhr
eine medizinische Ersteinschät-
zung, wie dringend Hilfe benötigt
wird und welches Versorgungsange-
bot zur Verfügung steht. Dieses digi-
tale Angebot ergänzt den 116117-Pati-
entenservice. Wie funktioniert doc-
direkt? Man sollte www.docdi-
rekt.de aufrufen und seine
Postleitzahl eingeben. Danach wird

man zur medizinischen Erstein-
schätzung weitergeleitet, die Be-
schwerden und Vorerkrankungen
abfragt. Anschließend erhält man
eine Handlungsempfehlung – wie
schnell und wo man behandelt wer-
den sollte. Bei Empfehlung einer Vi-
deosprechstundekannmansichvon
Tele-Ärzten beraten lassen. Die me-
dizinische Ersteinschätzung ist kos-
tenlos und ohne Registrierung mög-
lich. Wird eine Videosprechstunde
durchgeführt, übernehmen für ge-
setzlich Versicherte die Krankenkas-
sen die Kosten. Privatversicherte er-
halten für die ärztliche Behandlung
eine Rechnung vom Tele-Arzt.

Ende des Waldkircher Amtsblatts
Mehr Veranstaltungen 

in Waldkirch finden Sie im 
Veranstaltungskalender.

Stadt Waldkirch
Landkreis Emmendingen

Satzung
zur Änderung der Satzung über die Benutzung der  

Grillstelle auf der Freizeitanlage Kohlhütte Siensbach
Aufgrund der §§ 4 und 142 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg in Verbindung mit den §§ 2 und 9 des Kommunal-
abgabegesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Waldkirch am 
17.12.2025 folgende Satzung beschlossen:

1.
§ 5 Abs. 5 Buchstabe g. enthält folgende Fassung:
g. Müll, Unrat und Verzehrreste zurückzulassen.

2.
§ 6 Abs. 1 enthält folgende Fassung:
1. Für die Benutzung der Grillstelle „Kohlhütte“ wird eine Benut-
zungsgebühr in Höhe von € 25,- erhoben.

3.
§ 6 Abs. 3 enthält folgende Fassung:
3. Die Gebühr wird nach Erhaltung des Gebührenbescheides zur 
Zahlung fällig.

4.
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.
Waldkirch, den 17.12.2025� Schmieder, Oberbürgermeister
Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfah-
rens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung gegenüber der Stadt Waldkirch geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist 
verstreichen lässt, ohne tätig zu werden, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch 
später geltend machen, wenn
– die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind oder
– der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat oder
– vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder
– eine dritte Person die Verletzung gerügt hat.


